
 

1 
 

      
  OFFICE INTERNATIONAL 
                du Coin de Terre et des Jardins Familiaux  
               association sans but lucratif         

            __________________________________________________________                                
  Regroupement  des  fédérations  européennes  des  jardins  familiaux 
     Statut participatif auprès du Conseil de l’Europe 

   
 
 
 
 
 
 
          

Regulativ zur Verleihung der Goldenen Rose  
 
 
 

   
 

 
 

 
2o rue de Bragance, L-1255 LUXEMBOURG 



 

2 
 

 
 
1)  Dem Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux steht eine 

Verdienstmedaille für hervorragende Tätigkeiten für das Kleingartenwesen zur Verfügung. Es 
ist dies eine vergoldete Plakette mit einem Durchmesser von 7 cm, auf der am linken Rand 
eine Rose abgebildet ist. Der Rand, sowie der Schriftzug „OFFICE INTERNATIONAL DU 
COIN DE TERRE ET DES JARDINS OUVRIERS, LUXEMBOURG“ in der Mitte der 
Plakette sind herausgehoben. Dazu wird eine Ehrenurkunde in der jeweiligen Landessprache 
verliehen. 

 
2) Die Verleihung der „Goldenen Rose“ kann auf Antrag des Vorstandes von der 

Vollversammlung beschlossen werden. 
 
3) Diese Auszeichnung kann an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Institutionen 

vergeben werden, die entweder auf nationaler oder internationaler Ebene, Hervorragendes für 
die Kleingartenbewegung geleistet haben. Dem Ansuchen ist die Beschreibung der 
hervorragenden Leistungen beizugeben. 

 
4) Die Auszeichnungen werden anlässlich der internationalen Kongresse an die zu ehrenden 

Personen, Institutionen oder an die nationalen Verbände zur Weiterleitung überreicht. 
 
5) Die Kosten sind von der Antragstellenden Liga zu übernehmen. 
 
   Angenommen in Luxemburg am 4. März 1994 


